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Lage im Raum mit
Schutzgebieten und Fließgewässer
M 1 : 25.000
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Planzeichnung Bebauungsplan „Windpark Hollenstedt“

Regionales Raumordnungsprogramm 2025, 
LK Harburg, Auszug Gemeinde Hollenstedt (Beschlussfassung, August 2018)

Windkraftanlage in der Samtgemeinde Hollenstedt

Lage im Raum mit Schutzgebieten und 
Fließgewässer

Gemeinde Hollenstedt
 
ca. 37 ha

2017 - 2020

Bebauungsplan „Windpark Hollenstedt“ 
Gemeinde Hollenstedt

Auftraggeberin

Geltungsbereich

Verfahren

Abstand des Vorranggebietes HOL_09 zur Ortslage Hollenstedt im 
Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hollenstedt
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3.0 Überbaubare Grundstücksfläche   (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Das Fundament der Windenergieanlage ist nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. 

3.2 Die vom Rotor überstrichene Flächen, die Kranstellflächen, die Zuwegungen, die zu 
den Windenergieanlagen gehörende Nebenanlagen sowie bauliche Vorhaben für 
landwirtschaftliche Betriebe im Sinne des § 201 BauGB sind auch außerhalb der 
festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

1.0 Art der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Das sonstige Sondergebiet „Windpark Hollenstedt“ gemäß § 11 BauNVO dient der 
Ansiedlung und dem Betrieb von Windenergieanlagen.

1.2 Im sonstigen Sondergebiet sind folgende Nutzungen und Anlagen zulässig:
• Windenergieanlagen 
• Nebenanlagen sowie Kranstellflächen und Zuwegungen, die dem Betrieb 

der Windenergieanlagen dienen
• Landwirtschaft

1.3 Bauliche Vorhaben für landwirtschaftliche Betriebe im Sinne des § 201 BauGB sind 
ausnahmsweise zulässig, sofern Aufenthaltsräume für Menschen und Ställe für den 
dauerhaften Aufenthalt von Tieren ausgeschlossen sind, die Grundfläche auf 
100 qm begrenzt wird und sie den Betrieb der Windenergieanlagen nicht 
beeinträchtigen. Ihre Höhe darf 5 m über dem gewachsenen Gelände nicht 
überschreiten.

2.0 Maß der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Der obere Bezugspunkt für die in der Planzeichnung festgesetzte maximale
Anlagenhöhe der Windenergieanlage ist der höchste Punkt des Rotorflügels in 
Senkrechtaufstellung und der untere Bezugspunkt (+ 0,0 m) ist der den 
überbaubaren Flächen in der Planzeichnung zugeordnete Höhenbezugspunkt.
Der festgesetzte Höhenbezugspunkt kann um bis zu 0,5 m überschritten werden. 
(§ 18 Abs. 1 BauNVO).

2.2 Die je überbaubare Grundstücksfläche festgesetzte Grundfläche kann für 
Zuwegungen und Kranstellflächen bis zu einer maximalen Grundfläche von 3.800 qm 
je überbaubarer Grundstücksfläche überschritten werden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 
BauNVO). 

SATZUNG DER GEMEINDE HOLLENSTEDT ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN  "WINDPARK HOLLENSTEDT" MIT ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN
Für den Bereich: nördlich der BAB A1, östlich des Heidenauer Weges, südlich und nördlich des Hollinder Weges und westlich der Ortslage Hollenstedts

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO)
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787)

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M 1 : 2.500

TEXT TEIL B

Bearbeitet: Schwormstede / Gomes Martinho / Warning / Jahns Projekt Nr. : 1423

 

Übersichtsplan M 1:20.000

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in Verbindung mit dem 
§ 84 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und der §§ 10 
und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG), jeweils in den 
zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassungen, hat der Rat der Gemeinde 
Hollenstedt den Bebauungsplan "Windpark Hollenstedt" für das Gebiet: „nördlich der BAB 
A1, östlich des Heidenauer Weges, südlich und nördlich des Hollinder Weges und 
westlich der Ortslage Hollenstedts“ bestehend  aus der Planzeichnung (Teil A) und den 
nebenstehenden textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung beschlossen.

Hollenstedt, den 03.07.2020                         
                                                 gez.  Böhme          

     ....................................................... 
                                                                                                            Bürgermeister 

PRÄAMBEL

Endgültige Planfassung
17.06.2020 (Rat der Gemeinde)

040 – 44 14 19
Graumannsweg 69

22087 Hamburg
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Für den Bereich:
nördlich der BAB A1, östlich des Heidenauer Weges,

südlich und nördlich des Hollinder Weges und
westlich der Ortslage Hollenstedts

SATZUNG DER GEMEINDE HOLLENSTEDT
ÜBER DEN

BEBAUUNGSPLAN
"WINDPARK HOLLENSTEDT"

mit örtlichen Bauvorschriften

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

c   2017

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Lüneburg 5, 10, 11   

1705020-1  

30.10.2018
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5.0 Flächen für Maßnahmen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft            (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

  
5.1 Die Kranstellflächen und Zuwegungen zu den Windenergieanlagen sind mit wasser- 

und luftdurchlässigem Aufbau herzurichten. 

5.2 Temporäre Flächenbefestigungen im Rahmen des Aufbaus der Windenergieanlagen 
sind nach Beendigung der Baumaßnahmen zu entsiegeln und zurückzubauen.

5.3 Im Rahmen der Baumaßnahmen beseitigte Gehölzbestände sind nach Beendigung 
mit standortheimischen Gehölzen wieder anzupflanzen. Dies betrifft nicht die 
dauerhaften Zuwegungen. 

6.0 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
i.S.d. BImSchG          (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

  
(Hinweis: Die nachfolgend genannten Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der 
optischen Immisssionen von Windenergieanlagen des Länderausschusses für 
Immissionsschutz können bei der Gemeindeverwaltung zu den allgemeinen 
Dienststunden eingesehen werden.)

Schattenwurf 

6.1 Die Immissionsrichtwerte für die astronomisch maximal mögliche 
Beschattungsdauer von 30 Stunden pro Kalenderjahr und 30 Minuten pro Tag  
sind gemäß der "Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen 
Immisssionen von Windenergieanlagen" des Länderausschusses für 
Immissionsschutz durch Abschaltvorrichtungen an den betroffenen 
Windenergieanlagen einzuhalten.

7.0 Örtliche Bauvorschriften 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 Abs. 3, Nr.1 und Nr. 2 NBauO)

7.1 Farbgestaltung/Ausführung
        Der Mast der Windenergieanlage ist geschlossen auszuführen. Für alle sichtbaren 

Außenflächen der Windenergieanlagen sind nur matte weiße oder matte hellgraue 
Farbtöne zulässig. Ausgenommen hiervon sind gesetzlich vorgeschriebene farbliche 
Kennzeichnungen als Luftfahrthindernis. 

7.2 Rotoren
Es sind nur Windenergieanlagen mit drei Rotorblättern zulässig. 

7.3 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind im Plangebiet unzulässig. Ausnahmsweise sind Schriftzüge mit 
dem Namen des Anlagenherstellers, des Anlagenbetreibers sowie dem Anlagentyp 
an den Windenergieanlagen zulässig. 

7.4 Beleuchtung/Befeuerungsanlagen
        Eine Beleuchtung an den Windenergieanlagen ist nur in Form der gesetzlich 

vorgeschriebenen Kennzeichnung als Luftfahrthindernis (Befeuerungsanlagen) 
zulässig. Die Blinkfolge der Befeuerungsanlage ist synchron auszuführen. 

7.5 Zuwiderhandlungen gegenüber den örtlichen Bauvorschriften 7.1 bis 7.4 können 
mit einer Geldbuße gem. § 80 Abs. 5 NBauO geahndet werden (§ 80 Abs. 3 NBauO).

Artenschutzrechtliche Hinweise

Artenschutzmaßnahmen für Vögel

Gehölzfällungen und Baufeldräumung sind nur in der Zeit vom 01.10. bis 28. / 
29.02. (außerhalb der Brutzeit von Vögeln - § 39 Abs. Nr. 2 BNatSchG) 
vorzunehmen  (Bauzeitenregelung).

Falls diese Bauzeitenregelung nicht möglich ist, ist eine Kontrolle der 
Habitate vor Baubeginn (auch bei Gehölzeinschlag) auf Quartiere für Vögel 
durchzuführen.

Artenschutzmaßnahmen für Fledermäuse

Es ist eine Kontrolle der Gehölze vor ihrer Entnahme auf Quartiere von 
Fledermäusen sowie bei Fund eine Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde und ein fachgerechter Verschluss durchzuführen. Als Ersatz für 
entfallende Fledermausquartiere sind Nistkästen im Verhältnis 1:2 zu schaffen.

Die Zuwegungen der Windenergieanlagen-Standorte sind nicht mit Gehölzen zu 
bepflanzen.

Die Windenergieanlagen sind in Nächten mit geringer Windgeschwindigkeit 
(weniger als 6 m/s), Temperaturen über 10°C und keinem Regen im Zeitraum vom 
15.07. bis 30.10 abzuschalten. Eine Reduktion der Abschaltzeiten ist nach 
gewonnenen Erkenntnissen durch ein Monitoring möglich.

Hinweise zum Gehölz- und Bodenschutz

1. Die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen“  und RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: 
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen) sind zu beachten.

2. Der Schutz von Mutterboden (geordnete Lagerung abseits vom Baubetrieb, 
Ansaat nach DIN 18917 bei längerer Lagerung als 3 Monate, kein Verdichten oder 
Verschmieren des Bodens, gegebenenfalls lockern, Mutterboden erhalten und 
weiterverwenden) ist zu beachten.

 

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Flurkarte:  Gemarkung Hollenstedt, Flur 5, 10, 11
Maßstab 1 : 2.500

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

c   2017

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom Büro Architektur und Stadtplanung, 
Baum | Schwormstede | Stellmacher PartGmbB, Graumannsweg 69, 22087 Hamburg.

Hamburg, den 26.06.2020
gez. Karsten Schwormstede

                                                                                                             .........................................................
                                                                                                                         Planverfasser

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Hollenstedt hat in seiner Sitzung am 04.07.2019 dem Entwurf des 
Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 08.07.2019 ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom 23.07.2019 bis 06.09.2019
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Hollenstedt, den 03.07.2020                         
                                                 gez.  Böhme          

     ....................................................... 
                                                                                                            Bürgermeister 

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Hollenstedt hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 17.06.2020 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung 
beschlossen.

Hollenstedt, den 03.07.2020                         
                                                 gez. Böhme          

     ....................................................... 
                                                                                                            Bürgermeister 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplann gem. § 215 Abs. 1 BauGB nicht geltend 
gemacht worden.

Hollenstedt, den ...................................  

                                                                                                       .......................................................                                                  
                                                                                                          Bürgermeister 

Inkrafttreten
Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB am 30.07.2020 im Amtsblatt für den 
Landkreis Harburg ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am 30.07.2020 in Kraft getreten.

Hollenstedt, den 04.08.2020                         
                                                 gez. Böhme          

     ....................................................... 
                                                                                                            Bürgermeister 

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Lüneburg

VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Hollenstedt hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Aufstellung des 
Bebauungsplans "Windpark Hollenstedt" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB am 24.03.2017 ortsüblich bekanntgemacht worden.

Hollenstedt, den 03.07.2020                         
                                                                                                       gez.  Böhme 

                                            .......................................................  
                                                                                                        Bürgermeister

Auf die Gültigkeit des § 14 NDSchG (Meldepflicht bei Auffinden 
von Bodenfunden) wird hingewiesen. 

HINWEIS

Hinweis zu den Kompensationsmaßnahmen

Alle Kompensationsmaßnahmen werden gem. § 1a Abs. 3 BauGB über einen 
städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB zwischen der Gemeinde Hollenstedt und 
dem Vorhabenträger gesichert.

Für die Kompensationsmaßnahmen M 1 bis M 5 sind die Vorgaben des Fachbeitrages 
zur Eingriffsregelung zur Bewirtschaftung der Flächen zu beachten.

1. Ökopunkte aus dem Kompensationspool des Landkreises Harburg:
Für Eingriffe in alle Schutzgüter werden dem Bebauungsplan 14.000 Ökopunkte 
aus dem Kompensationspool des Landkreises Harburg (Pool LK, Podendorf und 
Pool LK, Staersbach) zugeordnet.

2. Kompensationsmaßnahme M 1:
Für den Eingriff in eine bestehende Kompensationsmaßnahme ist eine 5,55 ha 
große Teilfläche der Flurstücke 3/2, 5 und 27/4, Flur 8, Gemarkung Hollenstedt, zu

 Extensivgrünland (5,3 ha) sowie zu einem bachbegleitenden Blühstreifen (0,25 ha) 
zu entwickeln. 

3. Kompensationsmaßnahme M 2: 
  Für den Eingriff in das Landschaftsbild ist das 3,31 ha große Flurstück 100, Flur 7,
 Gemarkung Hollenstedt, zu Extensivgrünland zu entwickeln. 

4. Kompensationsmaßnahme M 3: Für den Eingriff in das Landschaftsbild ist das 
1,77 ha große Flurstück 112/4, Flur 7, Gemarkung Hollenstedt, zu 
Extensivgrünland zu entwickeln.

 
5. Kompensationsmaßnahme M 4: 

Für den Eingriff in das Landschaftsbild ist die 2,01 ha große Gesamtfläche der 
Flurstücke 43/6 und 44/1, Flur 11, Gemarkung Hollenstedt, zu Extensivgrünland 
(1,77 ha) mit einem Altgrasgrünstreifen (0,24 ha) zu entwickeln. 

6. Kompensationsmaßnahme M 5:
  Für den Eingriff in das Landschaftsbild ist eine 4,80 ha große Teilfläche des 

Flurstücks 51/4, Flur 3, Gemarkung Hollenstedt, zu Extensivgrünland zu 
entwickeln.  

Hinweis zum Schallschutz

Die Immissionsrichtwerte nachts und tags der TA Lärm sind an den nächstgelegenen 
schutzwürdigen Nutzungen einzuhalten. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist im  
Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz nachzuweisen. 

Hinweis zur Rückbauverpflichtung

Der Betreiber der Windenergieanlagen verpflichtet sich im städtebaulichen Vertrag, die 
Anlagen nach dauerhafter Aufgabe zurückzubauen und die Bodenversiegelung  
vollständig zu beseitigen. 
Rückbau ist die Beseitigung der Anlagen, welche der bisherigen Nutzung dienten und 
insoweit die Herstellung des davor bestehenden Zustandes. 
Zurückzubauen sind grundsätzlich alle ober- und unterirdischen Anlagen und  
Anlagenteile sowie die zugehörigen Nebenanlagen wie Leitungen, Wege und Plätze und 
sonstige versiegelte Flächen. Die durch die Anlage bedingte Bodenversiegelung ist so zu 
beseitigen, dass der Versiegelungseffekt, der z. B. das Versickern von  
Niederschlagswasser beeinträchtigt oder behindert, nicht mehr besteht. 

4.0 Abweichung von den Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

4.1 Das Maß der Tiefe der Abstandsflächen der Windenergieanlagen beträgt 
abweichend von den Vorschriften der Niedersächsichen Bauordnung 0,25 H; jedoch 
mindestens 3 Meter. 

Hinweis zum Bodendenkmalschutz 

Im Geltungsbereich existiert noch unentdeckte Denkmalsubstanz. Gemäß § 4c BauGB ist 
ein denkmalpflegerisches Monitoring der späteren Baumaßnahmen notwendig, in der 
Form, dass die Erdarbeiten denkmalpflegerisch begleitet werden. Zu diesem Zweck ist die 
Bodendenkmalpflege im Rahmen der konkreten Genehmigungsverfahren der
Windkraftanlagen erneut zu beteiligen, damit entsprechende Nebenbestimmungen 
eingebracht werden können.

1. erneute öffentliche Auslegung
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. Der 
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hollenstedt hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 den 
geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine erneute 
öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort 
und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am 17.12.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben 
vom 06.01.2020 bis 20.01.2020 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB 
erneut öffentlich ausgelegen.

Hollenstedt, den 03.07.2020                         
                                                               gez.  Böhme          

     ....................................................... 
                                                                                                            Bürgermeister 

Mängel der Abwägung
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans sind Mängel der Abwägung gem. § 125 
BauGB nicht geltend gemacht worden.

Hollenstedt, den ...................................  

                                                                                                       .......................................................                                                  
                                                                                                          Bürgermeister 

2. erneute öffentliche Auslegung
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der 2. öffentlichen Auslegung geändert. Der 
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hollenstedt hat in seiner Sitzung am 19.03.2020 den 
geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine 2. erneute 
öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort 
und Dauer der 2. erneuten öffentlichen Auslegung wurden am 20.03.2020 ortsüblich bekannt 
gemacht. Der erneut geänderte Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom  
07.04.2020 bis 21.04.2020 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB erneut 
öffentlich ausgelegen.

Hollenstedt, den 03.07.2020                         
                                                     gez.  Böhme          

   ....................................................... 
                                                                                                            Bürgermeister 

ABSCHRIFT

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand: 30.10.2018). 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Buxtehude, den 01.07.2020
gez.  Hesse

.......................................................
Öffentl. best. 

     Vermessungsingenieur 
                                                                                                      

Beglaubigungsvermerk
Die Abschrift stimmt mit der Urschrift überein.

Hollenstedt, den ...................................  

                                                                                                       .......................................................                                                  
                                                                                                          Bürgermeister 

ZEICHENERKLÄRUNG / FESTSETZUNGEN

ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Art der baulichen Nutzung

sonstiges Sondergebiet 

"Windpark Hollenstedt"

Bauweise und Baugrenzen 

Baugrenzen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§ 23 BauNVO

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTERSonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches           

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  

§ 11 BauNVOSO
Windpark Hollenstedt

Wald       § 2 Abs. 3 NWaldLG

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Vorhandene Gebäude

Alle Maße sind in Meter angegeben

exemplarische Windenergieanlage (WEA) einschließlich

Fundament

Rotorkreis

Kranstellflächen / geplante Zuwegung

Hauptversorgungsleitungen § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Erdgasleitung, unterirdisch
inkl. Schutzstreifen

Verkehrsflächen 

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Maß der baulichen Nutzung

Anlagenhöhe als Höchstmaß

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  

§ 16 BauNVO

max. zulässige Grundfläche 
je überbaubare Grundstücksfläche

AH = 200 m

GR = 700 m2
 

§ 16 BauNVO

Höhenbezugspunkt in Metern über 
Normalhöhennull (NHN)
(vgl. textliche Festsetzung 2.1)

+31.50

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zugunsten der Betreiber der 
Windenergieanlagen, der Nutzer und 
Eigentümer der landwirtschaftlichen 
Flächen sowie der Ver- und 
Entsorgungsträger zu belastende Flächen 

              

GemeindegrenzeNACHRICHTLICHE ÜBERNAHME              

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 
(Kompensationsmaßnahme E15 aus dem 
sechsstreifigen Ausbau der BAB 1 
westlich AS Rade - östlich AS Sittensen) 

           

Planfeststellung vom 
18.08.2005  NLStBV

Kompensationsfläche E15

400 m Abstand zur schutzwürdigen Wohnnutzung - 
(Mindestabstand (2-fache Anlagenhöhe) zur Vermeidung einer 
optisch bedrängenden Wirkung)

je überbaubare
Grundstücksfläche

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

§ 9 (6) BauGB

§ 9 Abs. 7 BauGB 

GFL


